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Bregenz, 8. August 2025

Anfrage zur geplanten ,,Herauslosung” der
Hotline 1450 aus dem Roten Kreuz

Sehr geehrte Frau Landesratin,

Seit April 2017 gibt es in Vorarlberg die Gesundheitshotline ,1450“. Neben Niederosterreich
und Wien wurde Vorarlberg damals zu einer Pilotregion fir ein Projekt, das inzwischen
bundesweit ausgerollt wurde. Das Prinzip dahinter ist einfach: Dem direkten Gang zur
Arztpraxis oder dem Krankenhaus schaltet man eine telefonische Beratung durch speziell
dafir geschultes Fachpersonal vor. Damit lenkt man die Patient:innenstrome oder erspart den
Patient:innen gar den Arzt- bzw. Krankenhausbesuch aufgrund von Anleitungen zur moglichen
Selbstversorgung.

Betrieben wird die Hotline in Vorarlberg vom Roten Kreuz, stationiert ist sie bei der Rettungs-
und Feuerwehrleistelle (RFL) in Feldkirch. Der personelle Aufwand wird mit 18
Vollzeitdquivalenten abgedeckt, die 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr das Telefon
abnehmen und die Beratung laut Protokoll durchfiihren.!

Nun aber moéchten Sie die 1450 , aus dem Roten Kreuz herauslosen und im Rahmen der
,Gesundheit Vorarlberg GmbH’ betreiben“?. Gleichzeitig denken Sie an, dass &rztliche
Terminvergaben generell Uber die 1450 zentralisiert werden sollen und fir
Krankenhausbesuche, die von Patient:innen ohne vorherige Konsultation der Hotline
vorgenommen werden, gar eine Strafgebiihr zu verrechnen.? Dieser Umbau des bisherigen
Systems soll auch mit einer Anderung des Standortes der Hotline — weg vom RFL in Feldkirch
— einhergehen.

1 ,Hértetest fur die 1450, Vorarlberger Nachrichten am 11./12. Janner 2025, Seite A3
2 ,Spitéler sollen in Nord und Std aufgeteilt werden”, ORF Vorarlberg am 28. Juli 2025 (Abgerufen am 6. August 2025)

3 Ebd.


https://vorarlberg.orf.at/stories/3315305/
avky
Textfeld
Anfrage SPÖ - eingelangt: 8.8.2025 - Zahl: 29.01.094


avky
Textfeld


o0
LAbg. Mario Leiter | LAbg. Manuela Auer SPO X‘R)E
BERG

Anfrage gemal §54 der Geschaftsordnung des Vorarlberger Landtages eI

Um zu erfahren, was die Hintergriinde der angekiindigten grundlegenden Verdanderungen
sind, richten wir gemals § 54 der Geschaftsordnung des Vorarlberger Landtags folgende

ANFRAGE

an Sie:

1. Welche Griinde gibt es fiir die ,,Herauslosung” der 1450 aus dem Roten Kreuz und
welche Leistungen wird die ,Gesundheit Vorarlberg GmbH" erbringen, die das Rote
Kreuz nicht tatigen konnte?

2. Wie viele Vollzeitdaquivalente werden zum Regelbetrieb der neu aufgestellten 1450
notwendig sein?

3. Werden die bisherigen Mitarbeitenden der 1450 weiterhin in diesem
Aufgabenbereich tatig sein? Wenn nein, warum nicht?

4. Welche Analysen liegen lhnen zur Erklarung des Umstands vor, weshalb von
Patient:innen in bestimmten Fallen nicht die Hausarztpraxis, sondern Spitdler
direkt aufgesucht werden und inwiefern rechtfertigen diese Analysen
Uberlegungen zur Einfiihrung einer Strafgebiihr fiir alle Vorarlberger:innen, die wie
auch bisher eigenstandig das Krankenhaus aufsuchen, aber vorab nicht die 1450
konsultiert bzw. von dieser keine ,Erlaubnis“ zum Krankenhausbesuch erhalten
haben?

5. Bis zu welchem Tag wird die 1450 noch vom Roten Kreuz betrieben?

Wer Ubernimmt die Geschaftsfihrung der ,Gesundheit Vorarlberg GmbH"“?

7. Wie erfolgte der Entscheidungsprozess dartiber, wer die Geschaftsfihrung der
»Gesundheit Vorarlberg GmbH" Gbernimmt?

8. Gab es im Zusammenhang mit der genannten Geschaftsfihrung eine
Ausschreibung? Wenn ja, wo erfolgte die Ausschreibung und wie viele
Bewerbungen gab es? Wenn nein, warum nicht?

9. Wird der bisherige Standort der 1450 in Feldkirch aufrechterhalten?
Wenn nein, bitten wir um Beantwortung folgender Fragen

a. Weshalb nicht?

b. Welcher Standort ist vorgesehen?

c. Gab es diesbeziiglich eine Ausschreibung? Wenn ja, wie viele Standorte
haben sich beworben? Wenn nein, warum nicht?

d. Weshalb erfolgte die Entscheidung fiir diesen Standort?

e. Wer ist Eigentliimer:in des neuen Standortes?

f. Sofern nicht das Land Eigentiimerin des neuen Standortes ist: Wurden
mogliche Standort im Eigentum des Landes gepriift? Wenn nein, weshalb
nicht? Wenn ja, welche und weshalb wurde dagegen entschieden?

g. Welche Kosten sind in den letzten vier Jahren jeweils durch Miete und
Betriebskosten der 1450 beim RFL in Feldkirch angefallen und welche
entsprechenden Kosten werden jahrlich beim neuen Standort anfallen?
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h. Wie viele Kosten sind dem Land im Zuge des Betriebs der 1450 pro Jahr seit
2020 insgesamt entstanden und wie viele Kosten werden dem Land durch
die neuorganisierte 1450 jahrlich entstehen?

i. Wann wird die Ubersiedelung bzw. der Bezug des neuen Standortes starten
und wann wird dieser Prozess abgeschlossen sein?

j- Wann wird die 1450 den Betrieb am neuen Standort voraussichtlich
aufnehmen?

k. Kosten welcher Art und Héhe werden fiir die Ubersiedelung und den
Neuaufbau der Infrastruktur entstehen, die den Betrieb der 1450 am neuen
Standort bzw. auf Grundlage der neuen Struktur ermoglicht?

Mit bestem Dank fiir eine ausfiihrliche Beantwortung,

LAbg. Mario Leiter LAbg. Manuela Auer
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Landesratin

Martina Rischer, MBA MSc rarlberg

unser Land

LAbg. Mario Leiter
SPO Landtagsklub
Landhaus

6900 Bregenz

LAbg. Manuela Auer
SPO Landtagsklub
Landhaus

6900 Bregenz

im Wege der Landtagsdirektion

Bregenz, 29. August 2025

Betreff: Anfrage vom 8. August 2025, ZI 29.01.091 — Anfrage zur geplanten ,Herauslosung” der
Hotline 1450 aus dem Roten Kreuz

Sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Leiter!
sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete Auer,

Ihre gemald § 54 der Geschaftsordnung des Vorarlberger Landtages gestellte Anfrage beantworte
ich wie folgt:

Zu Frage 1: Welche Griinde gibt es fiir die ,Herauslésung” der 1450 aus dem Roten Kreuz und
welche Leistungen wird die ,,Gesundheit Vorarlberg GmbH” erbringen, die das Rote Kreuz nicht
tatigen konnte?

Die Etablierung der Gesundheitsberatung 1450 in der Rettungs- und Feuerwehrleitzentrale (RFL)
im Jahr 2017 war fir die Anfange gut und richtig, das Rote Kreuz hat diese Leistung im Auftrag des
Landes in hoher Qualitat erbracht.

Durch die Ende 2023 abgestimmte neue Art. 15a B-VG Vereinbarung Uber die Organisation und
Finanzierung des Gesundheitswesens wird die Gesundheitsberatung 1450 hinkiinftig eine zentrale
Rolle im Gesundheitssystem einnehmen, deutlich erweitert und aufgewertet (z.B. erste und
zentrale ,Anlaufstelle” im Gesundheitswesen — ,Llotsenfunktion®, Anbindung an die
einzurichtenden Terminservicestellen, Anbindung telemedizinischer Angebote wie z. B.
Videokonsultationen inklusive der Moglichkeit zur Krankschreibung, technisch unterstiitzte
Verschreibungsmoglichkeit). Die darin sowie in der eHealth Strategie Vorarlberg festgelegten
WeiterentwicklungsmaRnahmen werden sowohl einen erheblichen raumlichen und personellen
Mehrbedarf als auch vollig neue organisatorische Herausforderungen mit sich bringen. Der Bezug
zum Rettungswesen wird in Zukunft nur einer von vielen sein.

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Landhaus, Rémerstrale 15, 6901 Bregenz, Osterreich | www.vorarlberg.at | www.vorarlberg.at/datenschutz
martina.ruescher@vorarlberg.at | T +43 5574 511 24000



Im Rahmen der Gespriche mit dem Betreiber Osterreichisches Rote Kreuz, Landesverband
Vorarlberg (ORK) zur Weiterentwicklung wurde mitgeteilt, dass der jetzige Betrieb weiterhin
moglich ist, aber eine starkere Verankerung und laufende Weiterentwicklung der
Gesundheitsberatung 1450 im Bereich des Gesundheitswesens nicht im notwendigen AusmaR
sichergestellt werden kann, zumal auch die Satzung des ORK das Rettungswesen und nicht das
Gesundheitswesen zum zentralen Inhalt hat. Auch eine gemeinsame Gesellschaft mit dem Land als
Mehrheitseigentiimer wurde seitens des ORK nicht befiirwortet. Ausschlaggebend dafiir war, dass
eine Minderheitenbeteiligung aufgrund ihrer Satzungen und Vorgaben nicht maoglich ist
beziehungsweise nicht zuldssig gewesen ware.

Das ORK hat im Juni 2024 darauf hingewiesen, dass die Personalakquirierung mit erheblichem
Mehraufwand verbunden ist und es immer wieder zu einer groflen Herausforderung wird.
Aufgrund des Kollektivvertrages des Roten Kreuzes besteht gegeniiber den
Krankenhausbediensteten gehaltlich eine Einschrdankung. Des Weiteren kdnne in finanzieller
Hinsicht die bestehende Kooperationsvereinbarung mit dem Vorarlberger
Landesgesundheitsfonds (LGF) jedenfalls nicht weitergefiihrt werden; insbesondere, was die
Abgeltung der Systemaufwendungen fiir das ORK betreffe. Die steigenden Systemkosten sind laut
Osterreichischem Roten Kreuz, Landesverband Vorarlberg (ORK) mit dem Mehraufwand bei der
Personalakquise, welche stets mehr Ressourcen in Anspruch genommen haben, zu erklaren.
Einhergingen damit die Verwaltungskosten, welche zum Vergleich zur Einfliihrung enorm
zugenommen haben.

Die oben angefiihrten Punkte wurden zum Anlass genommen, Alternativen zu priifen.

Nachdem die 1450 primar zur Patientenlenkung sowohl in den extra- als auch den intramuralen
Bereich dient, war es naheliegend, im Sinne der Zielsteuerung eine Konstruktion unter Einbindung
des Zielsteuerungspartners OGK zu erarbeiten. Es wurden daher in weiterer Folge erste
Uberlegungen zur Ubernahme der 1450 in die Gesundheit Vorarlberg GmbH (GVG) angestellt.

Zu Frage 2: Wie viele Vollzeitiquivalente werden zum Regelbetrieb der neu aufgestellten 1450
notwendig sein?

Der derzeitige Personalstand von 16,35 VZA soll beibehalten werden. Der kiinftige Personalstand
hangt von der Weiterentwicklung der Gesundheitsberatung 1450 ab.

Zu Frage 3: Werden die bisherigen Mitarbeitenden der 1450 weiterhin in diesem
Aufgabenbereich tatig sein? Wenn nein, warum nicht?

Ja. Ziel ist es, den gesamten derzeitigen Personalstand der Gesundheitsberatung 1450 in die GVG
zu Uberfuhren. Der Rechtstragerwechsel stellt einen Betriebsiibergang gemaR § 3 AVRAG dar.

Zu Frage 4: Welche Analysen liegen lhnen zur Erklarung des Umstands vor, weshalb von
Patient:innen in bestimmten Fallen nicht die Hausarztpraxis, sondern Spitdler direkt aufgesucht
werden und inwiefern rechtfertigen diese Analysen Uberlegungen zur Einfiihrung einer
Strafgebiihr fiir alle Vorarlberger:innen, die wie auch bisher eigenstiandig das Krankenhaus
aufsuchen, aber vorab nicht die 1450 konsultiert bzw. von dieser keine ,Erlaubnis” zum
Krankenhausbesuch erhalten haben?
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Das Land Vorarlberg fiihrte bereits im Jahr 2010 eine umfangreiche Spitalambulanzstudie durch.
Daraus ergab sich, dass etwa ein Viertel der Patientlnnen, welche die Spitalambulanzen aufsuchen,
sogenannte ,Selbstzuweiser” sind. Tatsachlich spitalsbedtirftig davon waren aber etwa nur 40%,
die restlichen 60% hatten addaquat im extramuralen Bereich behandelt werden kénnen oder gar
keine drztliche Versorgung bendétigt. Die Hauptmotive der Patient:iinnen, nicht zum
niedergelassenen Hausarzt zu gehen, war der Eindruck, dass es im Krankenhaus schneller und
einfacher gehe (Termingriinde), sowie die subjektive Qualitatserwartung der Patient:innen (,dort
ist alles, was man braucht unter einem Dach”). Der Anteil derer, die vor dem Ambulanzbesuch im
niedergelassenen Bereich erfolglos nach einem Behandler suchten, lag bei rund 10%, nur 8%
beklagten einen Informationsmangel. Daraus wurde in der Studie der Schluss gezogen, dass
Erfolgsfaktoren fir Veranderungsmodelle zur Spitalambulanzentlastung die Erreichbarkeit und
Qualitat der Leistungen sind sowie die bindenden Vorgaben fir Patientinnen, wo welche Leistung
verfligbar ist.

Die nunmehrigen Uberlegungen einer ,Ambulanzgebiihr fir Féille, in denen die
Gesundheitsberatung 1450 entsprechend ihrer qualitatsgesicherten Dringlichkeitseinschatzung
keinen Spitalambulanzbesuch empfiehlt, knipft an diesen Schlussfolgerungen der Studie an.
Freilich setzen diese Uberlegungen einer ,Ambulanzgebiihr” — vor ihrer Einfiihrung — zahlreiche
BegleitmaRnahmen voraus, namlich etwa, dass die Patient:innen eine entsprechende Versorgung
im extramuralen Bereich in 6rtlich und zeitlich addquater Form vorfinden. Deshalb sieht die neue
Art. 15a B-VG Vereinbarung zur Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens sowie der
Bundeszielsteuerungsvertrag als weitere Ausbauschritte der Gesundheitsversorgung gemeinsam
mit dem Bund und der Sozialversicherung u.a. die Etablierung eines Termin-Managementsystems,
die systematische Erfassung der Offnungszeiten und der Leistungsangebote fiir alle in der
Sachleistungsversorgung tatigen Gesundheitsdienstleister:innen sowie denAusbau von
Telemedizin, von Primarversorgungseinheiten und der interdisziplindren ambulanten
Fachversorgung (ambulanten Zentren oder Netzwerke im extramuralen Bereich) vor mit dem Ziel,
die Zuginglichkeit durch liangere Offnungszeiten, auch an Tagesrandzeiten und gegebenenfalls
Wochenenden, sowie den Umfang des Leistungsangebots zu verbessern.

Bevor Uberlegungen hinsichtlich einschriankender MaRBnahmen oder auch positiver Anreizmodelle
zur Patientenlenkung mit Systempartnern entwickelt und umgesetzt werden kénnen, bendtigt es
also wesentliche Ausbauschritte in der Patientenversorgung auf allen Ebenen — von der Starkung
der Gesundheitskompetenz iSv Laienversorgung Uber den Ausbau der analogen und digitalen
Primédrversorgung bis hin zur ressourcenorientierten Organisation der Spitalsversorgung (Phase 1
— 3 Spitalscampus).

Zu Frage 5: Bis zu welchem Tag wird die 1450 noch vom Roten Kreuz betrieben?
Geplant ist, dass das ORK die Gesundheitsberatung 1450 bis einschlieRlich 30.6.2026 betreibt.

Zu Frage 6: Wer iibernimmt die Geschiftsfiihrung der ,,Gesundheit Vorarlberg GmbH“?

Zur Geschéftsfihrerin bzw. zum Geschaftsfihrer der GVG wurden Frau Mag. Maria Stich
(Bedienstete des Landes Vorarlberg) und Herr Mag. Thomas Hartmann (Angestellter der OGK,
Landesstelle Vorarlberg) bestellt.
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Zu Frage 7: Wie erfolgte der Entscheidungsprozess dariiber, wer die Geschaftsfilhrung der
»Gesundheit Vorarlberg GmbH“ iibernimmt?

Die Geschaftsfihrung wird in der Anfangsphase von fachlich bestens geeigneten, in das Projekt
von Beginn an involvierten Mitarbeiter:innen der Mehrheitseigentiimer:innen Land Vorarlberg und
OGK ohne zusétzliche Abgeltung im Rahmen des jeweiligen Dienstverhiltnisses (mit)erledigt. Es
liegen hiezu ein Gesellschafterbeschluss, ein Beschluss der Vorarlberger Landesregierung, ein
Beschluss des Verwaltungsrates der OGK sowie die aufsichtsbehérdliche Genehmigung des
BMASGPK vor.

Zu Frage 8: Gab es im Zusammenhang mit der genannten Geschiaftsfiihrung eine Ausschreibung?
Wenn ja, wo erfolgte die Ausschreibung und wie viele Bewerbungen gab es? Wenn nein, warum
nicht?

Nein. Es erfolgte bis dato keine Ausschreibung, da die Geschaftsfiihrung derzeit interimistisch
besetzt ist und im Rahmen des jeweiligen Dienstverhdltnisses ohne zusatzliche Abgeltung
(mit)erledigt wird. Das konkrete Aufgabenprofil sowie der zeitliche Aufwand waren zum Zeitpunkt
der Bestellung noch nicht absehbar. Eine Ausschreibung gemaR Stellenbesetzungsgesetz ist
geplant.

Zu Frage 9: Wird der bisherige Standort der 1450 in Feldkirch aufrechterhalten? Wenn nein,
bitten wir um Beantwortung folgender Fragen

Nein. Der Standort der RFL in Feldkirch soll zukiinftig nicht mehr fur die Gesundheitsberatung 1450
genutzt werden.

a) Weshalb nicht?

Der durch die festgelegten Weiterentwicklungsmalnahmen bedingte raumliche Mehrbedarf
der Gesundheitsberatung 1450 ist im bestehenden RFL-Gebdude nicht unterzubringen.
Aullerdem besteht seit langerem der Bedarf nach raumlicher Erweiterung des RFL-Gebaudes;
durch die ortliche Verlegung der Gesundheitsberatung 1450 kdnnen diese Investitionen
(zumindest vorlaufig) eingespart werden (siehe auch Beantwortung zu ,g“).

b) Welcher Standort ist vorgesehen?
Vorgesehen ist die Gesundheitsberatung 1450 zukiinftig im Gesundheitscampus in Bludenz
anzusiedeln. Bis dato wurde noch kein Mietvertrag abgeschlossen.

c¢) Gab es diesbeziiglich eine Ausschreibung? Wenn ja, wie viele Standorte haben sich
beworben? Wenn nein, warum nicht?

Nein, Mietvertrage fallen gemaR & 9 Abs 1 Z 10 BVergG 2018 nicht unter den Geltungsbereich

des Bundesvergabegesetzes 2018.

d) Weshalb erfolgte die Entscheidung fiir diesen Standort?

Im Gesundheitscampus Bludenz, Haus B, stehen 266 m2 im Erdgeschoss zur Verfligung. Das
Gebaude ist als Standort fiir die Gesundheitsberatung 1450 gut geeignet, die Situierung in
Bludenz, also nicht in einem Ballungsgebiet Vorarlbergs, entspricht auch der Grundidee der
1450, namlich insbesondere fiir die Bevolkerung in diinner besiedelten Gebieten mit einem
geringeren arztlichen Angebot im niedergelassenen Bereich auRerhalb der Offnungszeiten eine
gesundheitliche Ersteinschatzung zu bieten. Aulerdem sollen mit dem Standort Bludenz neue

Seite 4



Personalressourcen erschlossen werden. Hinzu kommt, dass am Gesundheitscampus Bludenz
auf die Expertise eines langjahrigen Leiters der Gesundheitsberatung 1450, zurlickgegriffen
werden kann, weil dieser dort in anderer Funktion tatig ist.

e) Wer ist Eigentiimer:in des neuen Standortes?
Vermieterin der Blirordaumlichkeiten im Gesundheitscampus Bludenz ware die Getzner, Mutter
& Cie Gesellschaft mbH & Co KG.

f) Sofern nicht das Land Eigentiimerin des neuen Standortes ist: Wurden mogliche Standort
im Eigentum des Landes gepriift? Wenn nein, weshalb nicht? Wenn ja, welche und
weshalb wurde dagegen entschieden?

Das Land Vorarlberg verfiigt Gber keine passenden Immobilien.

g) Welche Kosten sind in den letzten vier Jahren jeweils durch Miete und Betriebskosten der
1450 beim RFL in Feldkirch angefallen und welche entsprechenden Kosten werden
jahrlich beim neuen Standort anfallen?

Das Land Vorarlberg verrechnet dem Osterreichischen Roten Kreuz, Landesverband Vorarlberg

(ORK) fiir das gesamte RFL-Gebdude ein Beniitzungsentgelt, die Kosten fiir die 1450-

Raumlichkeiten wurden dabei nicht herausgerechnet.

Fiir die neuen Raumlichkeiten im Gesundheitscampus Bludenz samt drei Tiefgaragenplatze
wirde die Miete voraussichtlich etwa 58.000.- Euro jdhrlich (ohne USt) betragen.

Diese Kosten wirden aber in &ahnlicher Hohe bei einer Weiterentwicklung der
Gesundheitsberatung 1450 auch unter Beibehaltung der Trigerschaft des ORK anfallen, weil
die bestehenden Raumlichkeiten in der RFL fiir die kiinftige Entwicklung der Notrufzentrale
gebraucht werden und fir die Weiterentwicklung der Gesundheitsberatung 1450 nicht
ausreichend sind. Durch die Ubersiedlung nach Bludenz werden laut Abteilung
Vermogensverwaltung (lllb) benétigte Raumlichkeiten in der RFL frei, sodass Bauinvestitionen
in der RFL zumindest verschoben werden kdnnen.

h) Wie viele Kosten sind dem Land im Zuge des Betriebs der 1450 pro Jahr seit 2020
insgesamt entstanden und wie viele Kosten werden dem Land durch die neuorganisierte
1450 jahrlich entstehen?

Die Kosten werden von Landesgesundheitsfonds getragen und stellen sich (abziglich der in
den Jahren 2020 — 2022 zweckgebundenen Forderungen fiir COVID-19) wie folgt dar:

Férderungen LGF an das Rote Kreuz: Projekt 1450

Summe

2020

2021

2022

2023

2024

2020-24

1.175.000,00

1.139.706,00

1.242.717,00

1.528.677,00

1.647.794,00

6.733.894,00

Laut Business Plan entwickeln sich die Kosten der Gesundheitsberatung 1450 beim ORK in den
Jahren 2025 auf 1.752.680,-- € und 2026 auf 1.812.528¢€.

Anzumerken ist, dass die Kosten nicht direkt beim Land Vorarlberg anfallen, sondern beim LGF.

Aullerdem beteiligt sich die Sozialversicherung an den Kosten der Gesundheitsberatung 1450
mit etwa 160.000,-- € bis 205.000,-- € pro Jahr. Weiters ist anzumerken, dass die Forderung
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von Mehrkosten des ORK, die derzeit im Zuge der Zusatzvereinbarung zum
Kooperationsvertrag verhandelt werden, bei den angefiihrten Betrdagen nicht berlicksichtigt
sind.

Business Case Betreiber GVG:

Durch den Rechtstragerwechsel 1450 entstehen keine wesentlichen zusatzlichen laufenden
Kosten, Systemkosten des ORKs kdnnen eingespart werden. Im Zuge des Rechtstrigerwechsels
auf die GVG wird laut Business Case auf Kostenbasis des Jahres 2024 fiir das Jahr 2026 mit
einem Gesamtaufwand von rund 1.762.036,-- € gerechnet.

i) Wann wird die Ubersiedelung bzw. der Bezug des neuen Standortes starten und wann
wird dieser Prozess abgeschlossen sein?

Um einen Betriebsilibergang per 1.7.2026 gewahrleisten zu kénnen, sollte der neue Standort

im Mai 2026 bezogen werden.

j)  Wann wird die 1450 den Betrieb am neuen Standort voraussichtlich aufnehmen?
Der Betriebsiibergang soll am 1.7.2026 erfolgen.

k) Kosten welcher Art und Héhe werden fiir die Ubersiedelung und den Neuaufbau der
Infrastruktur entstehen, die den Betrieb der 1450 am neuen Standort bzw. auf Grundlage
der neuen Struktur ermoglicht?

Die Ubersiedlung vom Standort der RFL zum Gesundheitscampus Bludenz wird voraussichtlich

an Projekt- und Einrichtungskosten einmalig etwa 350.000.- Euro (ohne USt) betragen. Davon

entfallen jeweils ca
- 97.000,-- € auf Investitionskosten fiir die gesamte technische Arbeitsplatzausstattung
- 153.000,-- € auf die gesamte Biroausstattung
- 100.000,-- € auf begleitende Rechtsberatungs- und Projektkosten.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass in Art. 31 der neuen Art. 15a B-VG
Vereinbarung Uber die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens die Lander
zusatzliche Mittel fur Strukturreformen und zur Starkung des spitalsambulanten Bereichs (in
Summe bis einschlieBlich 2028: 3,017 Mrd Euro) erhalten. Dazu gehoéren gemal Abs. 3 Z. 1 lit.
k insbesondere auch telemedizinischen Angebote (einschlieflich Telekonsultationen). Die
Kosten der ortlichen Verlagerung und des Betreiberwechsels sind Voraussetzung und Teil der
Weiterentwicklung der 1450 und sind deshalb durch die Vorgaben des Art. 31 der neuen Art.
15a B-VG Vereinbarung gedeckt.

Mit freundlichen GriRen

Landesratin Martina Riischer
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